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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR HEIMATSCHUTZ

Auszug aus den Satzungen

i. Zweck

% i. Der Schweizer Heimatschutz (Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz)

hat den Zweck, die Schweiz in ihrer natürlichen und geschichtlich gewordenen

Eigenart zu schützen und weiter zu entwickeln.

Der Heimatschutz stellt sich namentlich folgende Aufgaben:

a) Schutz der landschaftlichen Naturschönheiten vor jeder Art von Entstellung
und gewinnsüchtiger Ausbeutung.

b) Pflege der überlieferten ländlichen und bürgerlichen Bauweise; Schutz und

Erhaltung charakteristischer Bauten.

c) Förderung einer harmonischen Bauentwicklung.

d) Erhaltung und Pflege der heimischen Gebräuche, Trachten, Mundarten, des

Volksliedes und Volkstheaters.

e) Förderung von Volkskunst und Handwerk.

f) Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt.

Der Heimatschutz arbeitet mit zielverwandten Vereinigungen zusammen. Er

kann die Erfüllung einzelner Aufgaben selbständigen Tochter-Vereinigungen
übertragen.
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